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8. Kosten der Maßnahme  
 
Nach dem aktuellen Planungsstand betragen die Gesamtkosten für den 4. Abschnitt 
26.635.000,00 € Brutto. In der nachfolgenden Übersicht werden die einzelnen 
Investitionsmaßnahmen und deren Kosten aufgezeigt (siehe auch Anlage 7). 
 

Investitionsmaßnahme Investitions-
kosten 

davon förderfähig davon nicht 
förderfähig 

1. Grunderwerb  799.000,00 € 0,00 € 799.000,00 € 

2. Straßenbau inkl. 
Brücken und 
Verkehrsknoten, 
Abbruch 

21.319.100,00 € 21.319.100,00 € 0,00 € 

3. Straßenbeleuchtung 641.000,00 € 543.000,00 € 98.000,00 € 

4. Ausgleichs-/ 
Ersatzmaßnahmen 

297.500,00 € 232.200,00 € 65.300,00 €  

5. Gasversorgung 178.500,00 € 124.900,00 € 53.600,00 € 

6. Elektroversorgung/    
Fernmeldeanlage 

248.700,00 € 174.100,00 € 74.600,00 € 

7.Trinkwasserver-
sorgung 

71.400,00 € 71.400,00 € 0,00 € 

8. Abwasserentsorgung 142.800,00 € 142.800,00 € 0,00 € 

9. Baunebenkosten 2.937.000,00 € 2.937.000,00 € 0,00 € 

SUMME 26.635.000,00 € 25.544.500,00 € 1.090.500,00 € 

 
Ergänzende Schallschutzmaßnahmen: 
(siehe Anlage 6.2) 
 

Investitionsmaßnahme Investitions-
kosten 

davon förderfähig davon nicht 
förderfähig 

1. Lärmschutzwand/-
wall 

760.000,00 € Die Förderfähigkeit ist nicht gesichert. 
Im Bedarfsfall ist die Eigenfinanzierung 
durch die Stadt erforderlich. 

 

Erläuterung zu den Kostengruppen / Kostenrisikoanalyse 

Zu 1. Grunderwerb 

Die Kosten zum Grunderwerb werden auf den Grundlagen der Planfeststellung unter 
Berücksichtigung der vorübergehend und dauernd zu nutzenden Flächen und deren 
Verkehrswert ermittelt. Es wird eingeschätzt, dass alle Kosten des Grunderwerbs (für zu 
erwerbende Flächen, für vorübergehend zu nutzende Flächen, für Nebenkosten wie z. B, 
Notar) genau erfasst wurden. 


